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[1605 März 7 . ? ] 1 A

SCHREIBEN2 [DER V KATH. ORTE] AN DEN FRANZ. KÖNIG [HEIN¬
RICH IV . ]

"Nachdem der Herr [Louis Le Fèvre de ] Commartin [ =Caumartin ] Ewer Kön.

Mt . geheimer Rath und ordenlicher angehender Ammbassador Jn Löblicher

Eydtgnosschafft Jn dise land ankommen [ - Caumartin trat sein Amt am

9 . Januar 1605 an - ] , hettend wier verhofft , er wurde luth derselben

Jrer Mt . gnädigen Schryben so er uns praesentiert , unns alle gute sa¬

tisfaction der schuldigen und versprochnen Zallungen ehest erstattet

haben , so woll der Pensionen als ouch der Obersten und hauptliiten und

anderer particular ansprachen . . . Jüngster Vereinigung [ =Bündmser-

neuerung von 1602] . . . 3 E . Mt . harzuo Deputierte [ wohl insbesondere

Charles de Gontaut , Duc de Biron gemeint - ] 4 , wie auch von Jro selbst

Jn besiglung derselben versprochen worden , so begegnet uns aber wider

alles verhoffen , das er uns solche Zalungen ( allein ussgenommen das

fridgelt [ ) ] strax verweigert , mit dem entschuldigen , er dessen von

E . Mt . bevelch habe , uns ferners dann das fridtgelt nützit Zuobezalen.

Es sye dann sach , das wir Jro Zuvor Reparation thüend von wegen der

déclaration , so vernderigs Jars Zwüschen dem König von Hispanien [Phi¬

lipp III. ] und uns [ den VII kath . Orten - IX ausg . GL und SO - ] von

wegen des passes durch unser landt [ anlässlich des Bundesschwurs vom

28 . April 1604 in Luzern] 5 passiert , von dero er vermeldet , E . Mt . von

dem höchlich oftendiert befindend , welches alles wir mit sonderem und

höchsten unserem beduren vernemmen müessen , das man uns gegen E . M.

allso verleiden und wider allen uhngrund so hoch Taxieren soll , als ob

wier uns unser pflicht so wytt vergessen und harin E . Mt . Vereinigung

ettwas Zue nachtheil oder Zuowider fürgenommen hettend . Dessen aber

wier keines wegs gstand , auch unser Jntention niemalen also gewesen
und noch nit ist . Könnend also daruss nützit . . . 5 dan das ettwan uhn-

rueige und uns missgünstige lüt uns gegen E . Mt . allso Zuo alterieren

understandend , habend derowegen nit underlassen sollen noch wellen,

E . Mt . unsere Warhaffte entschuldigung und Justification (wie dann hie-

mit beschicht ) Zethund , demüettig Pittende , dieselbig gnädig allso an-
zuohören.

Unnd hatt sich allso E . Mt . hochwysslich noch woll Zuerinern , Weicher¬

massen mit und nebend andern Ortten mer Löblicher Eydtgnoschafft vor

dry en Jaren Jn dye ernüwerung der Vereinigung [ die obige Bündniser¬

neuerung mit Frankreich von 1602 gemeint ] Jngetretten mit E . Mt . unnd

darin uns die Zuvor [ 1588 ] mit Meyland [ /Spanien ] und [ 1577 mit ] Saffoy

habende pündtnussen Vorbehalten , E . Mt . solches gut geheisen , aber nit
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gestatten oder Zuelassen wellen , selbigen unser Vorbehalt der Meylän¬
dischen und Savoischen Zuvor habenden piindtnussen Jn selbigen Jnstru-

menten Jnzusezen , sonder Jro gefallen selbigen Vorbehalt , mit anderer

Vernerer erliitterung Jrem dienst und sach fürdersam und dienstlich , in

ein sonderbaren Revers Brie ff [ vom 31 . Januar 1602 betreffend des Vor¬

behalts der Bündnisse der kath . Orte mit Savoyen und Mailand/Spanien] 7

Zuvergryffen und uns Zuostellen Zuolassen . Welches dann  vier allso umb

fründtschafft . . . 8 , obwoll wier umb künfftigs Arguierens und Ap-

probierens ( wie uns dann hernach begegnet ) gern gesechen hetten , das
, g

solcher Vorbehalt , in die houptbneff [ - franz . Bündnis von 1602 ] yn-

gesezt worden were , Welches aber by E . M. andergstalt nit usszuobringen

gewesen.
Da nun den Hispanischen anwälten fürkommen , wie das Jres Königs pündt-

nus Jn E . Mt . vereinigungs houptbrieffen gar nit bedacht noch Vorbehal¬

ten , habend sy sich dessen mechtig beschwärt , und daher uhrsach genom¬

men , eine solche déclaration von uns Zuebegeren , und wier dero als ei¬

ner unvergryffliehen und niemann anderem nachtheiligen sach gehör ze-

geben . Unnd nach dem nun wir mit Jnen hieruff in ein tractation ge¬

schritten , die fürgetragne anmuttung mit gutten zyttigem Rath flyssig

erwegen und betrachtet , auch selbige us solch billicheit befunden,

sonderlich in ansechung , das dis kein nüwe erst uffrichtende houpt-

pündtnus , sonder allein ein erlütterung über Zween einzig Puncten Jn

der Zuvor mit der Cron Hyspannien habenden pündtnus , habend wir Jn be-

denckhen desselbigen und das es desswegen weder gemeiner tagsatzungen
noch anderer formalitet bedörffen . Hiemit auch . . die  Ehr Gottes,

und erhalt [ ung ] . . Catholischen Religion , und dann auch uns und ge¬

meinen unserem lieben vatterland Zeguttem , in specie aber auch unseren

(one dise hilff ) armen und übel beschwärten underthonen ennert ge-

pirgs , Jren sonderbaren anligen und Zuofählen halben , Jn welchen wir

Jnen glychwoll schuldigen pflicht halb , aber doch nit one höchsten  un¬

sere und unsers gemeinen Mans schaden und nachtheil , die hand bietten.

Und müessen unns hierinn eben so hoch Jnteressiert befunden , Jnmassen

das mier nit fürkhomen könden , uns Jn solche verglichung Zuebegeben

und dieselbigen herzuo beschribnen Tagsatzungen [ u . a . wohl in Luzern

gemeint ] ( wie dann menigclichem offenbar ) und in geheim gar nüt geof-

fenbaret worden , Zuobeschliessen , wie dan wier getruwend , dessen und

besonder einer so billich und Rechtmassigen sach als frye lüth und

Eydtgnossen woll befüegt gewessen syend , und noch nit weniger und Zuo

gelychem gewyeht , wie dann E . Mt . Anwält das Jenig , so wir mit Jnen be¬

schlossen , auch also verstan und sich dessen behelffen wellend , das-

selbig von uns , als von fryen lüthen wollbefüegter weys beschachen

sye . so gethruwend wir , das alle uhnparthysche gemütt solche unsere

handlung nit . . nach  erkannen könnend . Dan . . uffrecht,  Ehrlich,
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servatis servandis , und das darinn sowoll in den Originalibus als den
Sonderen tractaten alle Eitere piindtnussen , darunder dann E .Mt . Verei¬
nigung , wie bewüst , mit Jren pflichten auch verstanden wiirdt , orden-
lich und gnugsamlich Vorbehalten worden . Desswegen wir uns nit gnug-
samlich verwundern können , warumb doch solches von E .Mt . wegen so hoch
und Zuo solchen uhngnaden (wie man uns Zuverstan gibt [ ) ] uffgenommen
werden solle . Sonderlich aber da mann ansechen und betrachten weite,

die ganz billichen und beweglichen uhrsachen , auch Rechtmessige ent-
schuldigung , uff welche unser sach begründet , und das die nach unser
ein falten , doch uffrechten Christlichen und Catholischen Jntention uff
niemandts (darvon uns Gott behüete ) besonder aber einer Cron Franckh-
rych , schaden oder nachtheil ansehen , Sonder vilmer Zuo allgemeinem
und dan ouch Zuo unserem sonderbaren Nuz , wie dann Jst der Transit der
kouffmans güttern uss Jtalien , Jn Tütschland , und andere profinzen,
unnd dadannen widerumb Jn Jtalien durch unser land , wie wir dann von
Je . . , 10  Zuvor gehept , aber by dryssig . . . 10  und uff andere Strassen
entwendet , Jezunder aber durch Mittel diser Declaration uns widerumb
yngelibt und Restituiert worden , Welches uns , ob Gott will , ein Cron
Franckhrych nit missgönnen würdt , Wyl es one allen Jren schaden und
abbruch beschicht . Könnend auch nit glauben das E.Mt . der Sachen in
solchem grund allso bericht oder das sy sich in Jrem höchsten begabten
verstandt und gnädigisten affection nach , nach unser nation tragende,
durch unsere Missgünstige , dahin und so wytt werde beredt , oder Jren
ein solchs Misstruwen und aliennation gegen uns werde haben ynbilden
lassen , noch wenniger sollichen uhnbegründten widerwertigen veruhn-
glimpfungen glauben geben , sonder vilmer betrachten unser uffrechte
trüwherzige , gutte Meinung , Jn deren Wier nach dem Exempel unser from¬
men altvorderen gegen einer Cron Franckhrych und sonderlichen Jüngster
mit E .Mt . uffgerichten Vereinigung procediert . Da wir  unns vil mer und
wytters dann gegen einichen Jren Vorfahren erwyttert und yngelassen
und dargegen kein andere mehrung noch besserung von Jrem theil empfan¬
gen , . . . *0 G. Kön. Liberalischen gutten . . anerbietten,  dessen wier
unss bisshar getröst , und noch vertröstend , wie aber Jre anwält des-
selbigen gegen uns volnstreckht und erstattet , das müessend wier Gott
befehlen , und mit schmerzen sechen , das unser und unser frommen alt-
vordern so hoche verdienst und getrüwes dapffers Zuosezen mit lütten
auch eignem guth und blut Jn allen der Cronn Franckhrych , Ja in der¬
selben und der Königen höchsten gefaren so vilfaltig erzeigt , nit bes¬
ser betrachtet werden wellen , sonder man vilmer uff uhnrüewigen miss¬
günstigen lütten Zuotragen sich in ein so uhnnöttigs und unsserthalb
uhnverschultes Misstruwen und uhngnädigen willen bewegen lassen will,
wie es dann alle fromme verständige uhnparthyische herzen , Ja auch
grad die so nit unser Nation und einer Cron Franckhrych selbst Zuoge-
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than sind , Jn warhafftigern erduren selbs erkennen können , besonder
aber in Examination diser obvermelten erlütterung über die angezogne
hyspanische oder Meylandische pündtnus , da nit allein der Cron . . .
[Spanien ] nüt nüws , noch Zuo Jrem . . [ Vorjteil nützit gegeben , son¬
der vil ehe (da mans Recht bedenckhen will ) benommen oder die Sachen
einstheils uff usser sytten gelychtert , Ja auch einer Cron Franckrych
und anderer steenden vill minder verdächtig dann Zuovor von wegen dess
passes des hispannischen Kriegsvolckhs durch unsere land , an welchem
man sich also stossen will . So wir doch denselbigen zuvor schuldig wa-
rend , one limitation und Excession niemandts (wiewoll unsser uffrecht
Jnte [n ] tion allwegen gewesen und noch ist , niemanden und besonder ein
Cron Franckhrych by dem wenigisten Zuo offendieren . ) Jetzt aber die
Sachen ordenlich erlüttert , ussbescheiden und Limitiert , mit Klarer
spécification , Allein zuo schirm dess Königs von Hispanien natürli¬
chen Ehrblanden , welche er synem Schwager dem Erzherzog [ von Oester¬
reich ] Allbertten [ =Albrecht VII . , 1596 - 1621 Regent der span . Nieder¬
lande ] und syner gemahel [Isabella Klara Eugenia ] der Jnfantin [ von
Spanien ] , des Königs [Halb - ] Schwöster übergeben . Und ist sich umb so-
vil desto mehr zuverwundern , das man sich dises basses erst Jez allso
beschwert , der doch so woll gelimittiert und Ja solange Zytt Zu¬
vor . . . 10 gesagtem König in diese Meylandische ] /span . ] pündtnus Je yn-
getretten , nit allein den Spanniern , sonder auch Jtalienern , Tütsehen
und menigclichem uss dem [ span . ] Niderland und menigclichen Zuo uns
und durch unsere Landt , Und dadanen widerumb in selbige oder andere
Ortt hin fry [ und ] uhnverspert Offen gewesen und gebrucht worden wie
von uhraltem har . allso das dessen nit geachtet , noch von Jemandem
solches gegen uns geöffnet worden , welches doch ein Cron Franckhrych
und Jre Anwält vilmer billichen und loben soltend von wegen der Gött¬
lichen billichen und gerechten Uhrsach , So der König von Hispannien
hatt , solches Kriegs Volckh Jns niderland wider syne Rebellen und ab-
trünigen underthonen Zuo schickhen [Anspielung auf die dortigen Frei¬
heitskämpfe , die 1581 unter König Philipp II . zur faktischen Ablösung
Hollands von den span . Niederlanden führten ] . Und soltend gedenckhen,
was ein Cron Franckhrych von disen benachbartten schädlichen füwr sol¬
cher Rebellion überstanden und noch nit , oder nimmer uss der Sorg und
gefahr syn kan , alldiewyl solches Jm Niderland nit gedempt würdt . Und
hatt sich der herr von Commartin vast übel brichten lassen , in dem das
er unsern abgesandten fürgehalten , das sich die unsern so der Jaren Jm
Niderland gedienet , wider ein Cron Franckhrych bruchen lassen [ - Trans-
gressionen - ] . Dann solches nit beschechen . . . ^ und Leben verbotten
gewessen , . . flyssig  gehalten . Das aber sy [ vor 1598 ] Jn Franckh¬
rych Zuo guttem der [Heiligen ] Lyga gedient [ - Hugenottenkriege ! - ] ,
soll Jnen noch unss das nit für übell uffgenommen werden , Wyl sy Jm
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dienst der Bapst . Heil [ igkeijt [Gregor XIV . ] gewessen [ - 1591 zog das
in päpstlichen Diensten stehende Regiment von Oberst Sebastian Hein¬
rich Kuon gegen Frankreich - ] 11 , von derselben uffgebrochen und besol¬
det , Zuo schirm und erhaltung der Catholischen Religion Wier auch als
gehorsamme Kinder des heiligen stuhls und Catholische Christen solches
nit verweigern können , noch sollen . Wellend allso verhoffen , Es werde
E .Mt . Clarlich befinden und erkennen , das obgemelte unsere erclärung
Jro mehr Zuo vortheil dann Zuo nachtheil dienen werde , wie dann unser
verstand Jederzytt gesyn und noch ist , auch verharrlich allso blyben
würt , als uffrechten Ehrlichen Lütten und pundtssgnossen Zuostaadt,
E .Mt . alles das Jenig so wir versprochen unnd Zuothun schuldig ( sover
sollches gegen uns auch beschicht ) Ehrlich und Jn trüwen Zuoerstatten.
Uff das aber der herr von Commartin . . . von uns hierüber einer
schrifftlichen erclärung begert , wellend wier verhoffen und auch E .Mt.
dessen demüettig gebetten haben , uns dessen gnädig Zuerlassen , und
sich benügen mit dise r unser einfalten , doch warhafften déclaration

12
(welche dann anderst nit geschechen könnte , . . . unser Reputation
. . . 12 Und ansechens Zuo dem es auch under uns selbst schädlich und ge-
farliche partialiteten erweckhen und hiemit auch E .Mt . dienst nit ge¬
fördert . Die dann Zwyffelsone sich unsers uhnglückhs nit erfreuwe wur¬
de , sonder Jren gefallen lassen , ermeltem Jrem Ambassadoren gnädigst
befählen , uns nochmalen unsere schuldige Zalungen , wie oben erlüttert,
in solcher gestalt und massen , wie E .Mt . verordnet uns versprochen
ouch E .Mt . selbst Ratificiert mit sampt dem abbruch , so uns vernderigs
Jars beschechen und wier uns darüber protestiert , solchen nit fallen
lassen können , alles ordenlich und förderlich One ferners uffhalten
und difficultieren usszuerichten und Zuobezallen . Wie wier hargegen
auch ebenmässig gesinnet , Jn allen Zuetragenden Sachen nit weniger
dann unsere Frommen altvordern , gegen E .Mt . alles das , darzuo uns Jr
vereinung verobligiert , mit allen trüwen Zuerstatten , und neben dem
auch Jro alle mögliche gutte dienst als getrüwen pundtsgnossen gepürt
und Zuestatt Zuoerzeigen . ”

1) Vorliegendes schreiben wurde vermutlich an der Tagsatzung der V kath.
Orte vom 7 . März 1605 in Luzern erlassen , s . EA V 1 , 732 (Nr . 557)
zweitletzte Zeile . Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung u . a . auch
durch Konrad III . Zurlauben vertreten.

2 ) Dieses Schreiben trägt die Bezeichnung: "fl . "/ da es zahlreiche sinnstö¬
rende Satzzeichen enthält , wurde die Interpunktion der besseren Ver¬
ständlichkeit wegen etwas den heutigen Regeln angepasst.

3 ) Text zerstört ; Verlust 1 - 2 Wörter
4 ) s . ebenda 591 a
5 ) s . ebenda 688 (Nr . 527 ) spez . 1915 (Beilage Nr . 17 ) . Stadt und Amt Zug

war an diesem Bundesschwur nicht durch Konrad III . Zurlauben vertreten.
6) s . Anm. 3 7) s . EA V 1 , 1889 (Beilage Nr . 13D)
8) s . Anm. 3 9 ) s . EA VI 1880 (Beilage Nr . 13)
10 ) s . Anm. 3
11 ) s . Segesser/Ludwig Pfyffer IV 172 - 175



12 ) s . Anm. 3

Kopie , wohl aus der Kanzlei Luzern - AH 100 , 172 - 177
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